
Nr. 735

Planungs- und Baugesetz

Änderung vom 8. Mai 2001*

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 20. Oktober 20001,

beschliesst:

I.

Das Planungs- und Baugesetz vom 7. März 19892 wird wie folgt geändert:

§ 2 Absatz 1
1 Bei der Aufstellung, beim Erlass und bei der Genehmigung von Richtplänen, kan-
tonalen Nutzungsplänen, Zonen-, Bebauungs- und Gestaltungsplänen, Bau- und
Zonenreglementen und bei der Projektierung von Bauten und Anlagen beachten
die zuständigen Behörden die Ziele der Raumplanung und die Planungsgrundsätze
im Sinne des Bundesgesetzes über die Raumplanung3.

§ 4 Fachkommission
1 Der Regierungsrat wählt eine Fachkommission, die ihn in Fragen der Raumordnung,
des Verkehrs und anderer damit zusammenhängender Gebiete berät.
2 Der Regierungsrat regelt das Nähere in der Verordnung.

Gesetzessammlung des Kantons Luzern 9. Lieferung vom 28. Juli 2001

*K 2001 1233 und G 2001 201
1 GR 2001 224
2 K 1989 376 und G 1989 97
3 SR 700. Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen.
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§ 5
wird aufgehoben.

§ 6 Absatz 3b
3 Bei der Richt- und Nutzungsplanung kann die Mitwirkung insbesondere gewährt
werden:
b. durch das Recht der Bevölkerung, im öffentlichen Auflageverfahren gemäss den

§§ 33b, 61, 69 und 77 Vorschläge einzureichen und Einwendungen zu erheben,

§ 8 Regionale Richtpläne
1 Die Regionalplanungsverbände erlassen regionale Richtpläne, sofern die Gesetz-
gebung oder der kantonale Richtplan dies vorsehen oder eine regionale Koordina-
tion der raumwirksamen Tätigkeiten sonst wie notwendig und zweckmässig ist. Die
regionalen Richtpläne unterliegen dem fakultativen Referendum.
2 Die Regionalplanungsverbände stimmen ihre Richtpläne aufeinander und auf die
übergeordneten Planungen ab. Richtpläne verschiedenen Inhalts können zu einem
Plan zusammengefasst werden, soweit dies zweckmässig ist.
3 Die regionalen Richtpläne bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates. Die
Gemeinderäte der betroffenen Gemeinden sind vorher anzuhören.

§ 9 Kommunale Richtpläne
1 Der Gemeinderat erlässt kommunale Richtpläne, in jedem Fall den kommunalen
Erschliessungsrichtplan gemäss § 40.
2 Eine abweichende Zuständigkeitsregelung in der Gemeindeordnung oder in einem
Reglement der Gemeinde bleibt vorbehalten.
3 Die Gemeinden stimmen ihre Richtpläne aufeinander und auf die übergeordneten
Planungen ab. Richtpläne verschiedenen Inhalts können zu einem Plan zusammen-
gefasst werden, soweit dies zweckmässig ist.
4 Die kommunalen Richtpläne bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates,
soweit Interessen des Kantons oder der Nachbargemeinden berührt werden.

§ 11 Verbindlichkeit der Richtpläne
1 Die Richtpläne sind für die Behörden verbindlich. Soweit sie nach diesem Gesetz
einer Genehmigung bedürfen, erlangen sie diese Wirkung erst mit der Genehmi-
gung.
2 Die Richtpläne beschränken das Grundeigentum nicht.



§ 12 Vorprüfung der Richtpläne
1 Die regionalen und kommunalen Richtpläne sind vor der öffentlichen Auflage dem
zuständigen Departement zur Vorprüfung einzureichen.
2 Dieses bestimmt, ob und inwieweit ein kommunaler Richtplan der Genehmigung
des Regierungsrates bedarf.

§ 13 Absatz 4 (neu)
4 Die Verwaltungs- und die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Erlass und
die Genehmigung von Richtplänen sind ausgeschlossen.

§ 15 Absatz 1
1 Nutzungspläne nach diesem Gesetz sind
a. der kantonale Nutzungsplan,
b. der Zonenplan,
c. der Bebauungsplan,
d. der Gestaltungsplan.

§ 16 Bau- und Nutzungsvorschriften

Die Bau- und Nutzungsvorschriften umschreiben die Bauweise, den Zweck und das
Mass der Nutzung für die einzelnen Zonen. Sie sind in diesem Gesetz, in den Vor-
schriften zum kantonalen Nutzungsplan, im Bau- und Zonenreglement und in den
Bestimmungen zu den Bebauungs- und Gestaltungsplänen enthalten.

§ 17 Zuständigkeit
1 Der Regierungsrat erlässt kantonale Nutzungspläne mit den zugehörigen Vor-
schriften.
2 Die Stimmberechtigten der Gemeinde erlassen Zonenpläne sowie Bau- und Zonen-
reglemente. Eine abweichende Zuständigkeitsregelung in der Gemeindeordnung
bleibt vorbehalten, wobei das Referendum wenigstens fakultativ zu gewährleisten
ist.
3 Die Stimmberechtigten der Gemeinde erlassen Bebauungspläne. Eine abweichende
Zuständigkeitsregelung in der Gemeindeordnung oder in einem Reglement der
Gemeinde bleibt vorbehalten, wobei die Einschränkung gemäss § 170 Absatz 2 zu
beachten ist.
4 Der Gemeinderat entscheidet über Gestaltungspläne.
5 Der Gemeinderat oder der Regierungsrat kann Planungszonen bestimmen.
6 Der Regierungsrat genehmigt Zonenpläne, Bau- und Zonenreglemente und Be-
bauungspläne.
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§ 17a
wird aufgehoben.

§ 18 Absatz 3 (neu)
3 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Anordnungen des Regierungsrates
ist ausgeschlossen.

§ 19 Absatz 1
1 Zonenpläne, Bau- und Zonenreglemente und Bebauungspläne sind vor der öffent-
lichen Auflage dem zuständigen Departement zur Vorprüfung im Rahmen von § 20
Absatz 2 einzureichen.

§ 20 Absatz 1
1 Zonenpläne, Bau- und Zonenreglemente und Bebauungspläne bedürfen zu ihrer
Verbindlichkeit der Genehmigung des Regierungsrates.

§ 21 Veröffentlichung
1 Der Gemeinderat hat im Luzerner Kantonsblatt zu veröffentlichen:
a. die Genehmigung der Zonenpläne, der Bau- und Zonenreglemente und der

Bebauungspläne,
b. den Entscheid über Gestaltungspläne.
2 Das zuständige Departement hat den Erlass kantonaler Nutzungspläne und der
zugehörigen Vorschriften im Luzerner Kantonsblatt zu veröffentlichen.

Zwischentitel vor § 30
3. Baulinien

§ 30 Zweck und Wirkung
1 Mit Baulinien sollen Räume insbesondere entlang von Verkehrsanlagen, Leitungen,
Gewässern, Wäldern, Grundstücksgrenzen, um Naturobjekte, Aussichtspunkte oder
Kulturobjekte freigehalten werden. Sie bestimmen die Bebaubarkeit der Grund-
stücke und gehen allen andern öffentlich-rechtlichen Abstandsvorschriften vor.
2 Für Bauten und Anlagen über und unter dem Erdboden, für einzelne Geschosse
sowie für bestehende und neue Bauten und Anlagen können unterschiedliche Bau-
linien festgelegt werden. Zudem kann verlangt werden, dass an die Baulinien zu
bauen ist.
3 Über die Fassade vorspringende Gebäudeteile in Sinn von § 120 Absatz 3 dürfen
bis höchstens 1 m über die Baulinie hinausragen.



4 Baulinien dürfen ausnahmsweise überschritten werden, wenn
a. bestehende Bauten unter Einhaltung der dafür vorgeschriebenen Mindestanfor-

derungen gegen Wärmeverluste isoliert werden,
b. dies in einem Nutzungsplan oder einem Reglement der Gemeinde für andere

Fälle ausdrücklich vorgesehen wird.

§ 31 Verfahren
1 Sind Baulinien Bestandteil eines Nutzungsplanes, werden sie in dem für diesen
Plan massgebenden Verfahren festgelegt, geändert oder aufgehoben. In den übrigen
Fällen gelten sinngemäss die Vorschriften des Strassengesetzes 4 über das Verfahren
bei Baulinienplänen (§§ 65 und 66).
2 Von der Gemeinde festgelegte oder geänderte Baulinien entlang von Kantons-
strassen, Gewässern und Wäldern sind vom Regierungsrat zu genehmigen.

§ 33
wird aufgehoben.

Zwischentitel nach § 33 (neu)

4. Kantonaler Nutzungsplan

Die bisherigen Zwischentitel 4–7 werden zu den Zwischentiteln 5–8.

§ 33a (neu)
Zweck, Voraussetzungen

1 Kantonale Nutzungspläne dienen der Verwirklichung öffentlicher oder im öffent-
lichen Interesse liegender Bauten und Anlagen, die nicht nur von kommunalem
Interesse sind.
2 Der Standort, der voraussichtliche Umfang und der Zweck der im kantonalen Nut-
zungsplan vorgesehenen Nutzung müssen im kantonalen Richtplan als Festsetzung
enthalten sein. Andernfalls ist der Richtplan im Verfahren nach § 13 vorgängig anzu-
passen, wobei die Frist für das öffentliche Auflageverfahren 30 Tage beträgt.

§ 33b (neu)
Verfahren

1 Das zuständige Departement erstellt den Entwurf des kantonalen Nutzungsplanes
unter Mitwirkung der interessierten kantonalen Stellen, der Regionalplanungsver-
bände, der Gemeinden und der Grundeigentümer.
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2 Es sorgt für die 30-tägige öffentliche Auflage des Planentwurfs mit den zugehörigen
Vorschriften in den betroffenen Gemeinden und macht die Auflage öffentlich be-
kannt. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass während
der Auflagefrist beim Regierungsrat Einsprache erhoben werden kann.
3 Den betroffenen Grundeigentümern ist die öffentliche Auflage des Nutzungsplanes
mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, beim Regierungsrat während der Auflagefrist
Einsprache zu erheben, bekannt zu geben.
4 Gemeinsam mit dem Nutzungsplan sind die massgebenden Unterlagen in den
weiteren in der gleichen Sache erforderlichen Bewilligungsverfahren öffentlich auf-
zulegen.
5 Der Regierungsrat entscheidet gleichzeitig über
a. den kantonalen Nutzungsplan mit den zugehörigen Vorschriften,
b. allfällige gegen den Plan oder die Vorschriften gerichtete Einsprachen,
c. alle weiteren in der gleichen Sache erforderlichen Bewilligungen und Verfügun-

gen kantonaler Behörden.
6 Für die Eröffnung des Entscheids gilt sinngemäss § 196 Absatz 3.

Zwischentitel vor § 34 (neu)

a. Allgemeine Bestimmungen

§ 35 Zonenplan
1 Die Gemeinden ordnen in den Zonenplänen die zulässige Nutzung ihres Gebiets.
Sie scheiden dabei unter Beachtung der übergeordneten Vorschriften Bau-, Nicht-
bau- und Schutzzonen aus. Bei der Zonenabgrenzung berücksichtigen sie insbeson-
dere die Anliegen der Landwirtschaft und des Gewerbes sowie die Interessen an der
Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung bestehender Betriebe.
2 Die Bauzonen können unterteilt werden in Kern- oder Dorfzonen, Wohnzonen,
Arbeitszonen, Weilerzonen, Zonen für öffentliche Zwecke, Zonen für Sport- und
Freizeitanlagen, Grünzonen, Deponiezonen und Abbauzonen.
3 Die Nichtbauzonen können unterteilt werden in Landwirtschaftszonen, Übrige
Gebiete, Gefahrenzonen und Freihaltezonen.
4 Die Gemeinden können weitere Bau- und Nichtbauzonen vorsehen. Sie können
auch die Schutzzonen unterteilen.
5 Gemischte Zonen und Zonenüberlagerungen sind gestattet, soweit sich die in den
einzelnen Zonen zulässigen Nutzungen nicht widersprechen.

§ 38 Bauzonen für verdichtete Bauweise
1 Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, sind im Zonenplan Bauzonen für verdichtete
Bauweise zu bestimmen. Für diese Zonen ist im Bau- und Zonenreglement eine
gegenüber der zonengemässen Nutzung höhere Bauziffer festzulegen.



2 Die verdichtete Bauweise bezweckt insbesondere
a. eine haushälterische Nutzung des Bodens,
b. einen minimalen Erschliessungsaufwand und einen sparsamen Energieverbrauch.
3 Für die verdichtete Bauweise muss Gewähr gegeben sein, dass
a. sich die Überbauung in die landschaftliche und bauliche Umgebung einfügt und

von hoher architektonischer und gestalterischer Qualität ist,
b. eine hohe Wohn- und Siedlungsqualität entsteht.
4 Die Einhaltung dieser Anforderungen ist durch Bebauungs- oder Gestaltungspläne
sicherzustellen. Die Minimalfläche für einen Gestaltungsplan mit verdichteter Bau-
weise beträgt 2000 m2.

Zwischentitel vor § 39
wird aufgehoben.

§ 39
wird aufgehoben.

§ 40 Kommunaler Erschliessungsrichtplan
1 Der kommunale Erschliessungsrichtplan enthält die Gemeinde- und die Privat-
strassen, die Fuss- und die Radwege, die Anschlussgeleise sowie die Energie-, die
Frischwasser- und die Abwasseranlagen, die schon bestehen oder zur Erschliessung
der Bauzonen erforderlich sind.
2 Er bezeichnet die Erschliessungsanlagen, welche die Gemeinde oder die besonders
bezeichneten Erschliessungsträger zu erstellen, auszubauen, zu ersetzen oder für
den öffentlichen Gebrauch zu bestimmen haben, und nennt insbesondere
a. den Zeitraum, während dessen die dazu erforderlichen Massnahmen zu treffen

sind,
b. die dafür mutmasslich anfallenden Kosten.
3 Der Regierungsrat regelt das Nähere in der Verordnung.

§ 41 Erschliessung durch Private, Bevorschussung
1 Werden die Leistungen, welche die Gemeinde oder die besonders bezeichneten
Erschliessungsträger zur Erschliessung der Bauzonen zu erbringen haben, nicht wie
im kommunalen Erschliessungsrichtplan vorgesehen verwirklicht, sind die interes-
sierten Grundeigentümer berechtigt, diese
a. selber vorzunehmen; dazu können sie die Übertragung des den Gemeinden

zustehenden Enteignungsrechts verlangen,
b. durch eine unverzinsliche Bevorschussung der anfallenden Kosten zu erwirken.
2 Der Gemeinderat entscheidet über die Privaterschliessung oder die Bevorschus-
sung nach Absatz 1 und bestimmt den Zeitpunkt und die Modalitäten der Rück-
erstattung der durch die interessierten Grundeigentümer erbrachten finanziellen
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Vorleistungen. Hat die Gemeinde Erschliessungsleistungen zu erbringen, entschei-
det er gestützt auf einen Kreditbeschluss der nach kommunalem Recht dafür zu-
ständigen Instanz.
3 Der Regierungsrat regelt das Nähere in der Verordnung.

§ 42 Erschliessung durch die Gemeinde
1 Die Gemeinde kann, wenn es das öffentliche Interesse erfordert, auf Gesuch hin
die Erstellung, den Ausbau oder den Ersatz von Erschliessungsanlagen übernehmen,
sofern sich die nach Massgabe des kommunalen Erschliessungsrichtplans dazu ver-
pflichteten Grundeigentümer nicht einigen.
2 Der Gemeinderat entscheidet im jeweiligen Plangenehmigungs- oder Projektbewil-
ligungsverfahren über das Gesuch und die Erstellung, den Ausbau oder den Ersatz
der Erschliessungsanlagen. Er kann vorweg auch nur über das Gesuch befinden.
3 Die interessierten Grundeigentümer tragen die Kosten. Sofern sie sich nicht einigen,
verteilt der Gemeinderat die Kosten nach dem Perimeterverfahren.

§ 43 Etappierung der Bauzonen
1 Die Gemeinde kann grössere zusammenhängende, unüberbaute und nicht erschlos-
sene Gebiete einer Bauzone der zweiten Etappe zuweisen.
2 Der Gemeinderat teilt sie ganz oder teilweise der ersten Etappe zu, wenn
a. die Erschliessung nach Massgabe des kommunalen Erschliessungsrichtplans

erstellt oder sichergestellt ist,
b. der Bebauungs- oder der Gestaltungsplan, wo ein solcher vorgeschrieben ist,

vorliegt,
c. mit dem Beginn der Bauarbeiten in absehbarer Zeit gerechnet werden kann.
3 Für das Verfahren gelten sinngemäss die §§ 193, 194 und 196 Absätze 1–3, wobei
Auflagen und Bedingungen nur so weit zulässig sind, als sie mit der Erschliessung
zusammenhängen.
4 Der Gemeinderat hat den Beschluss über die Umteilung zu veröffentlichen und
der zuständigen Amtsstelle zuzustellen.

Zwischentitel vor § 44
b. Bauzonen

§ 44 Kern- oder Dorfzone
1 Die Kern- oder Dorfzone dient der Erhaltung oder Schaffung architektonisch,
historisch oder aus anderen Gründen bedeutsamer Stadt-, Orts- oder Quartierkerne.
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen für Dienstleistungs- und Gewerbe-
betriebe, zum Wohnen und zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Die Bauten, Anlagen
und Nutzungen haben sich baulich und mit ihren Auswirkungen in den Charakter
der Stadt-, Orts- oder Quartierkerne einzufügen.



§ 45 Wohnzone
1 Die Wohnzone dient in erster Linie dem Wohnen.
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen
a. zum Wohnen und
b. für Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, sofern sich diese baulich und mit

ihren Auswirkungen in die Wohnumgebung einfügen. Massgebend sind dabei die
durch den Charakter und die Qualität des Wohnquartiers bestimmten örtlichen
Verhältnisse.

§ 46 Arbeitszone
1 Die Arbeitszone dient in erster Linie gewerblichen und industriellen Nutzungen
sowie der Nutzung durch Dienstleistungsunternehmen.
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen für Dienstleistungs-, Gewerbe- und
Industriebetriebe. Im Bau- und Zonenreglement bezeichnen die Gemeinden die
zulässigen Bauten, Anlagen und Nutzungen näher. Sie unterscheiden dabei insbe-
sondere zwischen güterverkehrs- und personenintensiven Betrieben, deren Auswir-
kungen auf die Umgebung und deren Empfindlichkeit gegenüber Einwirkungen;
sie können einzelne Betriebsarten ausschliessen oder ihren Anteil begrenzen.
3 Wohnungen dürfen nur für Betriebsinhaber und für betrieblich an den Standort
gebundenes Personal erstellt werden. In Bebauungs- und Gestaltungsplänen können
zur Schaffung harmonischer Übergänge zu Wohnzonen Ausnahmen vorgesehen
werden.

§ 47 Weilerzone
1 Die Weilerzone dient der Erhaltung und massvollen Entwicklung ländlicher Klein-
siedlungen. Sie darf nur für die im regionalen Richtplan als gemischt oder nicht
landwirtschaftlich eingestuften Kleinsiedlungen festgelegt werden.
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen
a. für die Land- und die Forstwirtschaft und
b. für die im Bau- und Zonenreglement genau umschriebenen nicht land- und

forstwirtschaftlichen Zwecke.

§ 48 Zone für öffentliche Zwecke
1 Die Zone für öffentliche Zwecke dient der Erfüllung vorhandener und vorausseh-
barer öffentlicher Aufgaben.
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die überwiegend zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben benötigt werden und die das Bau- und Zonenreglement
für die betreffende Zone konkret vorsieht. Bestehende zonenfremde Bauten und
Anlagen dürfen belassen und unterhalten werden, bis sie oder der Boden für die
Aufgaben im öffentlichen Interesse beansprucht werden.
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3 Die Gemeinde bezeichnet im Zonenplan jene Flächen speziell, für die sie das Ent-
eignungsrecht mit der Genehmigung des Zonenplans erhalten will.

§ 49 Zone für Sport- und Freizeitanlagen
1 Die Zone für Sport- und Freizeitanlagen dient den verschiedenen Sport-, Spiel-
und Freizeitbedürfnissen.
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die das Bau- und Zonenreglement
für die betreffende Zone konkret vorsieht, namentlich Sport-, Spiel- und Camping-
anlagen, Rastplätze, Familiengärten sowie Bauten und Anlagen von Jugend- und
Freizeitorganisationen.
3 Die Gemeinde bezeichnet im Zonenplan jene Flächen speziell, für die sie das Ent-
eignungsrecht mit der Genehmigung des Zonenplanes erhalten will.

§ 50 Grünzone
1 Die Grünzone dient
a. der Erhaltung und Schaffung von Freiflächen im Baugebiet,
b. der Gliederung grösserer zusammenhängender Baugebiete, insbesondere zur

Trennung von Wohn- und Arbeitsgebieten sowie von Quartieren und Gemeinden,
oder

c. der Sicherung von Grund- und Quellwasserschutzzonen im Siedlungsgebiet.
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die dem Zonenzweck entsprechen
und die das Bau- und Zonenreglement für die betreffende Zone konkret vorsieht.
3 Die Gemeinde bezeichnet im Zonenplan jene Flächen speziell, für die sie das Ent-
eignungsrecht mit der Genehmigung des Zonenplans erhalten will.

§ 51 Deponiezone, Abbauzone
1 Die Deponiezone dient dem Ablagern von Abfällen. Die Abbauzone dient dem
Abbau von Erden (Stein, Kies, Lehm, Sand und dergleichen).
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die für die Ablagerung und die
Wiederaufbereitung von Abfällen, den Abbau und die Aufbereitung von Erden oder
die Rekultivierung und die Nachnutzung des Geländes erforderlich sind und die das
Bau- und Zonenreglement für die betreffende Zone konkret vorsieht. Die Nachnut-
zung für die in die Deponie- oder in die Abbauzone einbezogene Fläche ist im Bau-
und Zonenreglement, in einem kommunalen Richtplan oder in anderer geeigneter
Weise aufzuzeigen.
3 Spätestens nach Abschluss der Deponie oder der Rekultivierung ist die betroffene
Fläche im Zonenplanverfahren jener Zone zuzuteilen, die sich für die Nachnutzung
eignet.



§§ 52 und 53
werden aufgehoben.

§ 54 Landwirtschaftszone
1 Die Landwirtschaftszone dient den in Artikel 16 des Bundesgesetzes über die
Raumplanung aufgeführten Zielen.
2 Zulässig sind nach Massgabe der Ausführungsvorschriften in der Raumplanungs-
verordnung Bauten, Anlagen und Nutzungen, die zur landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig sind. Dazu zählen Bauten,
Anlagen und Nutzungen, die der inneren Aufstockung eines landwirtschaftlichen
oder eines dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs dienen.
3 Die Gemeinden können im Zonenplan unter Beachtung der in den Artikeln 1 und 3
des Bundesgesetzes über die Raumplanung aufgeführten Ziele und Grundsätze
spezielle Landwirtschaftszonen festlegen, in denen auch Bauten, Anlagen und Nut-
zungen gestattet sind, die über die innere Aufstockung eines landwirtschaftlichen
oder eines dem produzierenden Gartenbau zugehörigen Betriebs hinausgehen.
4 Der Regierungsrat bestimmt in der Verordnung die Anforderungen, welche die
Gemeinden bei der Festlegung von Speziallandwirtschaftszonen gemäss Absatz 3
zu beachten haben. Unter anderem erlässt er Vorschriften über
a. Gebiete, in denen Speziallandwirtschaftszonen nicht gestattet sind,
b. die Anforderungen an Erschliessungsanlagen, welche infolge der Ausscheidung

von Speziallandwirtschaftszonen neu zu erstellen oder auszubauen sind,
c. die Überwälzung von Infrastrukturkosten, welche infolge der Ausscheidung von

Speziallandwirtschaftszonen zusätzlich anfallen.

§§ 54a und 55
werden aufgehoben.

§ 56 Übriges Gebiet
1 Das Übrige Gebiet umfasst Land,
a. das keiner Nutzung zugewiesen werden kann,
b. dessen Nutzung noch nicht bestimmt ist,
c. für welches kantonale oder kommunale Schutzmassnahmen nach dem Recht

über den Natur-, Landschafts- oder Heimatschutz bestehen oder
d. das von einem kantonalen Nutzungsplan erfasst wird.
2 In dieser Zone gelten die Bestimmungen der Landwirtschaftszone. Vorbehalten
bleiben einschränkende, bei den Übrigen Gebieten gemäss Absatz 1c und d auch
abweichende Nutzungsvorschriften im Bau- und Zonenreglement, in einer Schutz-
ordnung oder in einem kantonalen Nutzungsplan.
3 Bei ausgewiesenem Bedarf kann auf dem Land gemäss Absatz 1b langfristig die
Bauzone erweitert werden.
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§ 58 Freihaltezone
1 Die Freihaltezone dient der Freihaltung insbesondere von Bach-, Fluss- und See-
ufern, Waldrändern, Aussichtslagen, des Geländes für die Ausübung des Winter-
sports sowie der Sicherung von Grund- und Quellwasserschutzzonen ausserhalb des
Siedlungsgebietes.
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die dem Zonenzweck entsprechen
und die das Bau- und Zonenreglement für die betreffende Zone konkret vorsieht.
3 Die Gemeinde bezeichnet im Zonenplan jene Flächen speziell, für die sie das Ent-
eignungsrecht mit der Genehmigung des Zonenplans erhalten will.

§ 59
wird aufgehoben.

§ 60
1 Schutzzonen dienen dem Schutz von
a. Bächen, Flüssen, Seen und ihren Ufern,
b. besonders schönen sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvollen

Landschaften,
c. bedeutenden Ortsbildern, geschichtlichen Stätten sowie Natur- und Kulturdenk-

mälern,
d. Lebensräumen für schutzwürdige Tiere und Pflanzen.
2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die dem Zonenzweck entsprechen
und die das Bau- und Zonenreglement für die betreffende Zone konkret vorsieht.
Die Gemeinde legt insbesondere die erforderlichen Bau- und Nutzungsbeschrän-
kungen fest.
3 Die Gemeinde bezeichnet im Zonenplan jene Flächen speziell, für die sie das Ent-
eignungsrecht mit der Genehmigung des Zonenplans erhalten will.

§ 61 Öffentliche Auflage, Einsprachen
1 Nach der Vorprüfung gemäss § 19 legt der Gemeinderat den Zonenplan und das
Bau- und Zonenreglement während 30 Tagen öffentlich auf und macht die Auflage
öffentlich bekannt. In der Bekanntmachung ist auf die Einsprachemöglichkeit
während der Auflagefrist hinzuweisen. Den Interessierten ist der Zonenplan und das
Bau- und Zonenreglement zur Verfügung zu halten.
2 Den betroffenen Grundeigentümern und den Haushaltungen sind der Zonenplan
und das Bau- und Zonenreglement mit dem Hinweis auf die Einsprachemöglichkeit
während der Auflagefrist zuzustellen.
3 Neue Bauzonen sind im Gelände in geeigneter Weise zu markieren.



4 Bei Änderungen des Zonenplanes und des Bau- und Zonenreglementes ist das
Auflageverfahren nur für die betroffenen Teile des Zonenplanes und des Bau- und
Zonenreglementes durchzuführen.
5 Die Einsprachen sind während der Auflagefrist mit einem Antrag und dessen
Begründung schriftlich bei der in der öffentlichen Bekanntmachung und in der
Zustellung an die Grundeigentümer und an die Haushaltungen angegebenen
Behörde einzureichen.

§ 62 Behandlung der Einsprachen
1 Der Gemeinderat prüft die Einsprachen. Er oder die von ihm bestimmte Vertre-
tung versucht, die Einsprachen gütlich zu erledigen.
2 Hat die gütliche Erledigung der Einsprachen wesentliche Änderungen zur Folge,
ist das Einspracheverfahren für betroffene Dritte zu wiederholen.
3 Kann die Einsprache nicht gütlich erledigt werden, teilt der Gemeinderat dem
Einsprecher mit, warum er den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament
beantragen werde, die Einsprache abzuweisen oder darauf nicht einzutreten.

§ 63 Beschlussfassung
1 Der Gemeinderat unterbreitet den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparla-
ment den Zonenplan, das Bau- und Zonenreglement und die verbliebenen Einspra-
chen zur Beschlussfassung. Dabei begründet er
a. seine Anträge, die nicht gütlich erledigten Einsprachen abzuweisen oder darauf

nicht einzutreten;
b. wesentliche Abweichungen zum Ergebnis der Vorprüfung gemäss § 19.
2 Der Gemeinderat teilt den Einsprechern den Entscheid über die Einsprachen
und den betroffenen Grundeigentümern die beschlossenen Änderungen innert drei
Arbeitstagen seit dem Tag der Beschlussfassung mit dem Rechtsmittelhinweis mit.
3 Die Beschlüsse der Stimmberechtigten oder des Gemeindeparlamentes können
innert 20 Tagen seit dem Tag der Beschlussfassung mit Verwaltungsbeschwerde beim
Regierungsrat angefochten werden.

§ 64 Genehmigung, Rechtswirkung
1 Der Gemeinderat übermittelt dem Regierungsrat den Zonenplan und das Bau-
und Zonenreglement in der beschlossenen Fassung zur Genehmigung. Dieser ent-
scheidet mit der Genehmigung über allfällige Verwaltungsbeschwerden.
2 Verlangen es die Grundsätze der Verfahrenskoordination, entscheidet der Regie-
rungsrat gleichzeitig über alle weiteren in der gleichen Sache erforderlichen Bewil-
ligungen und Verfügungen kantonaler Behörden. Für die Entscheidseröffnung gilt
in diesen Fällen sinngemäss § 196 Absatz 3.
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3 Der Entscheid des Regierungsrates kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde
beim Verwaltungsgericht angefochten werden, soweit der Regierungsrat über die
Beschwerden befindet oder Anordnungen trifft, an deren Änderung oder Auf-
hebung ein schutzwürdiges Interesse besteht.
4 Der Zonenplan und das Bau- und Zonenreglement treten mit der Genehmigung
durch den Regierungsrat in Kraft, soweit sie nach Absatz 3 nicht mit Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde angefochten werden.
5 Wird im Zonenplan für Flächen in der Zone für öffentliche Zwecke, in der Zone
für Sport- und Freizeitanlagen, in der Grünzone, in der Freihaltezone oder in der
Schutzzone durch entsprechende Bezeichnung das Enteignungsrecht beansprucht,
erhalten die Gemeinden dieses Recht mit der Genehmigung des Zonenplanes. Der
Regierungsrat kann in diesen Fällen das Enteignungsrecht auch Dritten erteilen.

§ 66 Unterabsätze c und h

Der Bebauungsplan ist im Massstab 1:500 oder 1:1000 anzufertigen. Er enthält nach
Bedarf Bestimmungen über
c. Baulinien,
h. Einkaufs- und Fachmarktzentren,

§ 67 Einleitungssatz

In städtischen Verhältnissen, in Kern- und Dorfzonen sowie dort, wo ortsplanerische,
insbesondere wohnhygienische, ästhetische und verkehrstechnische Gesichtspunkte
oder Gründe des Orts- und Landschaftsbild-, des Denkmal- und des Grundwasser-
schutzes es rechtfertigen, können im Bebauungsplan zusätzlich geregelt werden:

§ 69 Planungsverfahren

Die Vorschriften über das Auflage-, Einsprache-, Beschluss- und Genehmigungs-
verfahren nach den §§ 61–64 Absätze 1–4 sind sinngemäss anzuwenden.

§ 70 Rechtswirkung
1 Wird im Bebauungsplan für die gemäss § 66 für bestimmte öffentliche Zwecke
ausgeschiedenen Flächen oder für Flächen in der Zone für Sport- und Freizeitanla-
gen oder in der Grünzone durch entsprechende Bezeichnung das Enteignungsrecht
beansprucht, erhalten die Gemeinden dieses Recht mit der Genehmigung des Be-
bauungsplanes. Der Regierungsrat kann in diesen Fällen das Enteignungsrecht auch
Dritten erteilen.
2 Die Gemeinwesen und die Körperschaften, die öffentliche Zwecke erfüllen, sind
berechtigt, gegen Ersatz des verursachten Schadens schon vor dem Erwerb des für
Verkehrsanlagen vorgesehenen Landes in dieses Leitungen einzulegen und sie zu
unterhalten. Die Höhe der Entschädigung wird im Streitfall von der Schätzungs-
kommission festgesetzt.



§ 72 Absatz 2

wird aufgehoben.

§ 73 Absatz 1m sowie 1h und n (neu)
1 Der Gestaltungsplan ist im Massstab 1:200 oder 1:500 anzufertigen. Er enthält
nach Bedarf Bestimmungen namentlich über
h. Einkaufs- und Fachmarktzentren,

Die bisherigen Unterabsätze h–l werden zu den Unterabsätzen i–m. Der bisherige
Unterabsatz m wird aufgehoben.

n. Baulinien,
Die bisherigen Unterabsätze n–s werden zu den Unterabsätzen o–t.

§ 74 Gestaltungsplanpflicht
1 Verständigen sich die beteiligten Grundeigentümer nicht über die Aufstellung oder
die Änderung eines Gestaltungsplanes, kann der Gemeinderat auf begründetes
Gesuch eines oder mehrerer Beteiligter den Gestaltungsplan aufstellen oder ändern.
2 Soweit erhebliche öffentliche Interessen es erfordern, kann der Gemeinderat vor
Erteilung einer Baubewilligung von den Grundeigentümern ohne Rücksicht auf die
Grösse der zu überbauenden Fläche einen Gestaltungsplan oder dessen Änderung
verlangen.
3 Baubewilligungen in Gebieten, welche die gemäss § 75 Absatz 1 im Bau- und
Zonenreglement vorzuschreibende Mindestfläche aufweisen, dürfen in der Regel
nur aufgrund eines Gestaltungsplanes erteilt werden, sofern kein Bebauungsplan
vorliegt. Das gilt insbesondere für ortsbildlich und landschaftlich schützenswerte
Gebiete.

§ 75 Absätze 1, 2, 3d und 5
1 Der Gestaltungsplan kann vom Zonenplan, vom Bau- und Zonenreglement oder
vom Bebauungsplan abweichen, sofern wegen der besonderen Verhältnisse eine
eigene Regelung sinnvoll erscheint und der Zonencharakter gewahrt bleibt. Im Bau-
und Zonenreglement ist die für solche Abweichungen erforderliche Mindestfläche
für Gestaltungspläne festzulegen.
2 Die Geschosszahl darf im Gestaltungsplan höchstens um ein Vollgeschoss vom
massgebenden Zonen- oder Bebauungsplan abweichen. Grössere Abweichungen
sind nur zulässig, wenn sie hinsichtlich Lage und Ausmass im Zonenplan und im
Bau- und Zonenreglement festgelegt sind. Die Ausnützungsziffer darf die maximale
Ausnützung gemäss Zonen- oder Bebauungsplan um höchstens 15 Prozent über-
schreiten. Bei Gestaltungsplänen in Bauzonen für verdichtete Bauweise gemäss § 38
Absatz 4 ist kein Ausnützungszuschlag gestattet.
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3 Der Gemeinderat kann diese Abweichungen gewähren, wenn
d. grössere zusammenhängende Grünflächen und viele Bäume vorgesehen sind

und abseits des Verkehrs gelegene Spielplätze und andere Freizeitanlagen von
der Grösse von mindestens 20 Prozent der anrechenbaren Geschossflächen der
Wohnbauten erstellt werden,

Absatz 5 wird aufgehoben.

§ 77 Auflageverfahren
1 Der Gemeinderat legt den Gestaltungsplan während 30 Tagen öffentlich auf und
macht die Auflage öffentlich bekannt. In der Bekanntmachung ist auf die Einspra-
chemöglichkeit während der Auflagefrist hinzuweisen.
2 Den Grundeigentümern des vom Plan erfassten Gebietes und den Eigentümern
der angrenzenden Grundstücke ist die öffentliche Auflage des Gestaltungsplanes
mit dem Hinweis auf die Einsprachemöglichkeit während der Auflagefrist bekannt
zu geben.
3 Den interessierten Amtsstellen und, bei Bauten im Sinne des § 157, der Beratungs-
stelle für behindertengerechtes Bauen ist gleichzeitig Gelegenheit zu geben, zum
Gesuch innert der gesetzten Frist Stellung zu nehmen.
4 Die Einsprachen sind während der Auflagefrist mit einem Antrag und dessen
Begründung schriftlich bei der in der öffentlichen Bekanntmachung und in der
Bekanntgabe an die betroffenen Grundeigentümer angegebenen Behörde ein-
zureichen.
5 Die Einsprachen sind den Grundeigentümern innert fünf Tagen nach Ablauf der
Auflagefrist zur Stellungnahme zuzustellen.
6 Bei geringfügigen Änderungen eines Gestaltungsplanes, die keine wesentlichen
öffentlichen Interessen berühren und denen alle direkt betroffenen Grundeigen-
tümer unterschriftlich zugestimmt haben, kann auf deren öffentliche Bekannt-
machung und Auflage verzichtet werden.

§ 78 Behandlung der Einsprachen, Entscheid, grundbuchliche Behandlung
1 Der Gemeinderat prüft die Einsprachen. Er oder die von ihm bestimmte Vertre-
tung versucht, die Einsprachen gütlich zu erledigen.
2 Hat die gütliche Erledigung der Einsprachen wesentliche Änderungen zur Folge,
ist das Einspracheverfahren für betroffene Dritte zu wiederholen.
3 Der Gemeinderat entscheidet über den Plan und die nicht erledigten öffentlich-
rechtlichen Einsprachen.
4 Massnahmen, Auflagen und Bedingungen im Entscheid über den Gestaltungsplan
sind vom Gemeinderat auf Kosten der Grundeigentümer als öffentlich-rechtliche
Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch anzumerken.



§ 80 Absatz 2
2 Der Gemeinderat kann die Geltungsdauer des Gestaltungsplanes um zwei Jahre
erstrecken. Er kann die Geltungsdauer ein zweites Mal um zwei Jahre verlängern,
wenn ausserordentliche Umstände dies rechtfertigen.

§ 84 Verfahren
1 Die für die Bestimmung einer Planungszone zuständige Behörde legt die mass-
gebenden Pläne und Vorschriften während 30 Tagen öffentlich auf und macht die
Auflage öffentlich bekannt. In der Bekanntmachung ist auf die Einsprachemöglich-
keit während der Auflagefrist hinzuweisen.
2 Den betroffenen Grundeigentümern ist die Bestimmung der Planungszone mit
dem Hinweis auf die Einsprachemöglichkeit während der Auflagefrist bekannt zu
geben.
3 Die Einsprachen sind während der Auflagefrist mit einem Antrag und dessen
Begründung schriftlich bei der in der öffentlichen Bekanntmachung und in der
Bekanntgabe an die Grundeigentümer angegebenen Behörde einzureichen. Sie
haben keine aufschiebende Wirkung.
4 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Einspracheentscheid der zur
Bestimmung der Planungszone zuständigen Behörde hat keine aufschiebende
Wirkung.

§ 85 Rechtswirkung
1 Die zur Bestimmung der Planungszone massgebenden Pläne und Vorschriften
werden mit ihrer öffentlichen Auflage wirksam.
2 Neue Nutzungspläne und neue Bau- und Nutzungsvorschriften gelten ab dem Zeit-
punkt ihrer öffentlichen Auflage als Planungszone. Gleichzeitig verlieren die Pläne
und Vorschriften gemäss Absatz 1 ihre Wirkung.

§ 89 Vorprüfung

Vor der Einleitung einer Landumlegung ist beim zuständigen Departement ein Vor-
prüfungsverfahren im Sinn von § 19 Absatz 1 durchzuführen.

§ 91 Absatz 1
1 Beschliesst der Gemeinderat die Durchführung einer Landumlegung, kann er im
Verfahren nach § 84 eine Planungszone erlassen.

§ 98 Absätze 1 und 2
1 Der Gemeinderat prüft die Einsprachen. Er oder die von ihm bestimmte Vertre-
tung versucht, die Einsprachen gütlich zu erledigen.
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2 Er entscheidet über die unerledigten Einsprachen und beschliesst den Landumle-
gungsplan. Die Entscheide und Beschlüsse des Gemeinderates können mit Verwal-
tungsbeschwerde beim Regierungsrat angefochten werden.

§ 115 Absatz 2 (neu)
2 Der Entscheid des Gemeinderates kann mit Verwaltungsbeschwerde beim Regie-
rungsrat angefochten werden. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist ausgeschlos-
sen.

§ 122 Absatz 6
6 In Kern-, Dorf- und Arbeitszonen, in Gebieten mit geschlossener Bauweise und
zur Erhaltung architektonisch und historisch wertvoller Ortsteile können im Bau-
und Zonenreglement oder in einem Bebauungsplan unter Wahrung der Gesichts-
punkte der Gesundheit, des Feuerschutzes und des Schutzes des Orts- und Land-
schaftsbildes kleinere Grenzabstände festgelegt werden.

§ 136 Waldabstand
1 Wo die Verhältnisse es erfordern, sind entlang von Wäldern im Bereich der Bau-
zonen Baulinien nach raumplanerischen und forstlichen Gesichtspunkten festzu-
legen. Dabei hat der Abstand der Baulinie zum Waldrand in der Regel mindestens
20 m zu betragen.
2 Wo keine Baulinien bestehen, haben neue Bauten und Anlagen mindestens einen
Abstand von 20 m zum Waldrand einzuhalten.
3 Über die Bewilligung von Ausnahmen bis minimal 15 m Waldabstand für Wohn-
und Arbeitsräume sowie 10 m für übrige Bauten und Anlagen entscheidet die Bau-
bewilligungsbehörde unter Berücksichtigung der Wohnhygiene, der Sicherheit und
der Erhaltung des Waldes und seiner Funktionen. Vor ihrem Entscheid holt die Bau-
bewilligungsbehörde die Stellungnahme der betroffenen Waldeigentümerinnen und
-eigentümer sowie der zuständigen kantonalen Fachstelle ein.
4 Für Bauten und Anlagen unterhalb der Minimalabstände gemäss Absatz 3 bedarf
es einer Sonderbewilligung der zuständigen Amtsstelle. Diese kann nur erteilt wer-
den, wenn die für eine Rodungsbewilligung bestehenden Voraussetzungen sinn-
gemäss erfüllt sind. Die Bewilligung kann durch das zuständige Departement erteilt
werden, wenn in ausserordentlichen Fällen historische oder wichtige raumplaneri-
sche Gründe für ein Bauvorhaben sprechen und diese Gründe gegenüber den forst-
lichen Interessen überwiegen.
5 Für die Haftung gelten die bundesrechtlichen Vorschriften.



§ 143 Antennen und vergleichbare Anlagen
1 Die Zulässigkeit von Aussenantennen und vergleichbaren Anlagen für den Emp-
fang von Radio- und Fernsehprogrammen richtet sich nach Artikel 53 des Bundes-
gesetzes über Radio und Fernsehen vom 21. Juni 19915.
2 Andere Aussenantennen und vergleichbare Anlagen sind zulässig, ausser wenn
das Interesse am Schutz bedeutender Orts- und Landschaftsbilder, geschichtlicher
Stätten oder Natur- und Kunstdenkmäler das Interesse an den mit den Anlagen
empfangbaren Informationen überwiegt.
3 Im Weiteren sind die umweltrechtlichen Erlasse, insbesondere die Verordnung
über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999 6, zu
beachten.

§ 144
wird aufgehoben.

§ 148
wird aufgehoben.

§ 149 Seilbahnen und Skilifte

Die Errichtung, die Änderung und der Betrieb von nicht eidgenössisch konzessions-
pflichtigen Seilbahnen und Skiliften bedarf einer Bewilligung der zuständigen Amts-
stelle nach den Bestimmungen des interkantonalen Konkordats über die nicht eid-
genössisch konzessionierten Seilbahnen und Skilifte vom 15. Oktober 19517. Ist
überdies eine Baubewilligung im Sinn von § 196 erforderlich, finden die Vorschriften
zum Baubewilligungsverfahren, insbesondere zur Verfahrenskoordination, Anwen-
dung (§§ 188 ff.).

§ 157 Absatz 6
6 Er erlässt in der Verordnung Detailvorschriften über die baulichen Massnahmen
für Behinderte und legt fest, welche dadurch bedingten Mehrflächen bei der Be-
rechnung der anrechenbaren Geschossfläche in Abzug gebracht werden können.

§ 158 Absätze 2 und 5
2 Die Grösse der Spielplätze und Freizeitanlagen muss mindestens 15 Prozent der
anrechenbaren Geschossflächen der Wohnbauten und Überbauungen betragen.
5 Das zuständige Departement erlässt Richtlinien für Spielplätze und Freizeitanlagen.
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§ 165 Gemeinsame Heizzentralen und Fernheizwerke
1 Bei Überbauungen mit mehr als 3000 m2 anrechenbarer Geschossfläche kann
der Gemeinderat verlangen, dass eine Heizungsanlage mit gemeinsamer Zentrale
erstellt wird, auch wenn sich das Bauland im Eigentum verschiedener Grundeigen-
tümer befindet. Bei besonderen Verhältnissen wie starker Wohndichte, ungünstigen
lufthygienischen oder energietechnischen Voraussetzungen kann er dies bereits für
Überbauungen mit einer kleineren anrechenbaren Geschossfläche fordern.
2 Im Einzugsgebiet von Fernheizwerken kann der Gemeinderat in der Baubewilli-
gung verlangen, dass Neubauten an diese anzuschliessen sind. Der Anschluss kann
nur verfügt werden, wenn die Anschluss- und Betriebsgebühren öffentlicher Fern-
heizwerke oder die Wärmebezugspreise privater Fernheizwerke angemessen sind.
3 Die Anschluss- und Betriebsgebühren öffentlicher Fernheizwerke sind von der
Gemeinde in einem Reglement festzulegen. Der Gemeinderat entscheidet über die
Anschluss- und Betriebsgebühren aufgrund der Reglementsvorschriften in der Bau-
bewilligung.
4 Die Festlegung und die Erhöhung der Wärmebezugspreise privater Fernheizwerke
bedürfen der Bewilligung des Gemeinderates.

Zwischentitel vor § 169
X. Einkaufs- und Fachmarktzentren

§ 169 Begriffe
1 Einkaufs- oder Fachmarktzentren sind Betriebe von einem oder mehreren Unter-
nehmen des Detailhandels mit einem Warenangebot für Selbstverbraucher und
gegebenenfalls von Dienstleistungsunternehmen, deren Nettoflächen in enger räum-
licher Beziehung zueinander stehen und die planerisch oder baulich eine Einheit
bilden.
2 Einkaufszentren bieten ohne Einschränkung auf einzelne Branchen insbesondere
Waren für den täglichen und den häufigen periodischen Bedarf an.
3 Fachmarktzentren führen ein auf einzelne Branchen beschränktes Warenangebot
für den mittel- und langfristigen Bedarf. Sie dürfen keine Güter des täglichen und
des häufigen periodischen Bedarfs anbieten.
4 Als Nettoflächen zählen alle der Kundschaft zugänglichen ober- und unterirdischen
Geschossflächen, einschliesslich Bedienungs-, Pult-, Gestell- und Auslageflächen.
Ausgenommen sind gedeckte Ladengassen, die dem Publikumsverkehr dienen.

§ 170 Anforderungen an Einkaufs- und Fachmarktzentren
1 Für Einkaufszentren ist bei einer Nettofläche über 1500 m2 ein Gestaltungsplan,
bei einer Nettofläche über 3000 m2 ein Bebauungsplan erforderlich. Für Fachmarkt-
zentren bedarf es solcher Pläne bei Nettoflächen über 3000 m2 und über 6000 m2.



2 Für Einkaufszentren mit einer Nettofläche über 6000 m2 und für Fachmarktzentren
mit einer Nettofläche über 10 000 m2 ist der dafür erforderliche Bebauungsplan
durch die Stimmberechtigten oder das Gemeindeparlament zu erlassen. Entscheidet
das Gemeindeparlament, ist das Referendum wenigstens fakultativ zu gewährleisten.
3 Der Gestaltungs- oder der Bebauungsplan hat insbesondere
a. ein Einkaufs- oder ein Fachmarktzentrum mit der maximal zulässigen Netto-

fläche vorzusehen,
b. die Nutzung des Zentrums aufzuzeigen,
c. die bestehenden sowie die mit Blick auf den Standort, die Grösse, die Gestaltung

und das Einzugsgebiet des Zentrums neu zu erstellenden oder zu ändernden
Erschliessungsanlagen anzuführen,

d. die Verwirklichung der neu zu erstellenden oder zu ändernden Anlagen tatsäch-
lich und rechtlich sicherzustellen.

4 Soweit es mit Blick auf den Standort, die Grösse, die Gestaltung und das Einzugs-
gebiet des Zentrums weiterer Erschliessungsanlagen ausserhalb des Gestaltungs-
oder Bebauungsplanperimeters bedarf, sind
a. die neu zu erstellenden oder die zu ändernden Anlagen gleichzeitig in einem

Nutzungsplan, der auf den Gestaltungs- oder den Bebauungsplan abzustimmen
und mit diesem zu erlassen ist, oder in anderer geeigneter Weise festzulegen,

b. die Verwirklichung dieser Anlagen tatsächlich und rechtlich sicherzustellen.
5 Bei Einkaufs- oder Fachmarktzentren mit gemeindeübergreifenden Auswirkungen
bestimmt das für die Vorprüfung von Bebauungsplänen zuständige Departement,
ob und wie die davon betroffenen Gemeinden untereinander, der Regionalplanungs-
verband oder der Kanton für eine ausreichende Abstimmung der im Einzelfall not-
wendigen Massnahmen zu sorgen haben. Dabei können etwa in Richt- und Nut-
zungsplänen oder in anderer geeigneter Weise Aussagen insbesondere zu Standort,
Grösse und Erschliessung solcher Zentren vorgesehen werden.

§ 171 Besondere Anforderungen an Einkaufszentren
1 Einkaufszentren haben sich in die nach den Richtplänen des Kantons, der Regionen
und der Gemeinden sowie nach der kommunalen Nutzungsplanung anzustrebende
Siedlungs- und Versorgungsstruktur einzufügen. Insbesondere haben sich ihr Stand-
ort, ihre Grösse und ihr Einzugsgebiet nach der im kantonalen Richtplan umschrie-
benen Bedeutung und Funktion der Siedlungszentren zu richten, denen sie sich zu-
ordnen lassen.
2 Einkaufszentren mit einer Nettofläche über 3000 m2 müssen mit dem öffentlichen
Verkehr gut erreichbar sein.

§ 172 Ausnahmen
1 Auf den Erlass eines Bebauungs- oder eines Gestaltungsplanes kann verzichtet
werden, wenn die Erfüllung der Anforderungen gemäss den §§ 170 und 171 aufgrund
der geltenden Vorschriften oder eines anderen Nutzungsplanes sichergestellt ist.
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2 Der Verzichtsentscheid ist durch die für den Erlass des Planes zuständige Instanz
zu treffen. Der Entscheid, auf einen Bebauungsplan zu verzichten, kann mit Verwal-
tungsbeschwerde beim Regierungsrat angefochten werden.
3 Der Entscheid, auf einen Bebauungsplan zu verzichten, bedarf der Genehmigung
des Regierungsrates. Dieser entscheidet mit der Genehmigung über allfällige Ver-
waltungsbeschwerden.
4 Der Entscheid des Regierungsrates kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde
beim Verwaltungsgericht angefochten werden, soweit der Regierungsrat über die
Beschwerden befindet.

§ 173 Planungskosten
1 Die mit der Ausarbeitung und dem Erlass eines Bebauungsplanes für ein Einkaufs-
oder Fachmarktzentrum entstehenden Kosten sind abweichend von § 71 Absatz 1
von den Gesuchstellenden zu tragen. Liegt der Bebauungsplan auch im Interesse
Dritter, haben diese nach Massgabe der ihnen erwachsenden Vorteile einen Teil der
Kosten zu übernehmen. Bestehen erhebliche öffentliche Interessen am Bebauungs-
plan, kann die Gemeinde einen Beitrag leisten.
2 Im Übrigen gelten die §§ 71 Absatz 2 und 79.

§ 174 Campieren
1 Wohnwagen, Wohnmobile, Zelte und dergleichen dürfen nur auf dafür geeignetem
Land regelmässig aufgestellt, eingerichtet und bestimmungsgemäss genutzt werden.
Für eine solche Beanspruchung von Land zum Campieren bedarf es bei einer Dauer
von mehr als 30 Tagen einer Baubewilligung.
2 Neben der Baubewilligung bedarf es der Festlegung einer für das Campieren be-
stimmten Bauzone sowie einer Betriebsbewilligung, wenn
a. das beanspruchte Land mehr als 3000 m2 umfasst,
b. mehr als 20 Standplätze vorgesehen sind oder
c. das Campieren nicht auf die Zeit vom 15. März bis 30. September beschränkt ist.
3 Das für das Campieren beanspruchte Land muss insbesondere hinsichtlich Er-
schliessung, Sicherheit, Gesundheit, Gewässerschutz, Ortsbildschutz und Landschafts-
schutz den gesetzlichen Anforderungen genügen. Der Regierungsrat regelt das
Nähere in der Verordnung.

§§ 175 und 176
werden aufgehoben.



§ 177 Fahrende

Der Gemeinderat kann das Abstellen von Fahrzeugen des fahrenden Volkes an den
von ihm erlaubten Standorten und mit Zustimmung der Grundeigentümer während
mehr als 30 Tagen ohne Baubewilligung gestatten.

Zwischentitel vor § 178
XII. Bestandesgarantie und Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen

§ 178 Bestandesgarantie innerhalb der Bauzonen
1 In Bauzonen dürfen rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen, die den öffentlich-
rechtlichen Bau- und Nutzungsvorschriften widersprechen, erhalten und zeitgemäss
erneuert werden.
2 Sie dürfen zudem umgebaut, in ihrer Nutzung teilweise geändert oder angemessen
erweitert werden, wenn
a. dadurch ihre Rechtswidrigkeit nicht oder nur unwesentlich verstärkt wird und 
b. keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.

§ 179
wird aufgehoben.

§ 180 Bundesrechtliche Ausnahmen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen

Für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen richten sich die Ausnahmen von der
Zonenkonformität nach den bundesrechtlichen Vorschriften bei
a. standortgebundenen Bauten und Anlagen (Art. 24 Bundesgesetz über die

Raumplanung);
b. Zweckänderungen ohne bauliche Massnahmen (Art. 24a Bundesgesetz über die

Raumplanung);
c. nichtlandwirtschaftlichen Nebenbetrieben (Art. 24b Bundesgesetz über die

Raumplanung, Art. 40 Raumplanungsverordnung 8);
d. bestehenden zonenwidrigen Bauten und Anlagen (Art. 24c Bundesgesetz über

die Raumplanung, Art. 41 und 42 Raumplanungsverordnung);
e. zonenfremden gewerblichen Bauten und Anlagen (Art. 37a Bundesgesetz über

die Raumplanung, Art. 43 Raumplanungsverordnung);
f. weiteren dort vorgesehenen Fällen.
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§ 181 Kantonalrechtliche Ausnahmen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen
1 In Ergänzung zu den bundesrechtlich geltenden können weitere Ausnahmen von
der Zonenkonformität für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen bewilligt werden
bei
a. landwirtschaftsfremden Wohnnutzungen (Art. 24d Abs. 1 Bundesgesetz über die

Raumplanung);
b. schützenswerten Bauten und Anlagen (Art. 24d Abs. 2 Bundesgesetz über die

Raumplanung);
c. Bauten in Streusiedlungsgebieten (Art. 39 Abs. 1 Raumplanungsverordnung);
d. landschaftsprägenden Bauten (Art. 39 Abs. 2 Raumplanungsverordnung).
2 Bewilligungen für die Ausnahmen nach Absatz 1 dürfen nur erteilt werden, wenn
die dafür bundesrechtlich geforderten Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 24d Abs. 3
Bundesgesetz über die Raumplanung, Art. 39 Abs. 3 Raumplanungsverordnung).

§ 182 Zuständigkeit, Verfahren
1 Der Regierungsrat bestimmt in der Verordnung die kantonale Behörde, die bei
allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen entscheidet, ob diese zonenkonform
sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung gemäss den §§ 180 oder 181 erteilt
werden kann.
2 Fehlt der Entscheid der nach Absatz 1 zuständigen kantonalen Behörde, ist die
Baubewilligung nichtig. Im Übrigen gelten die Vorschriften zum Baubewilligungs-
verfahren (§§ 188 ff.).

§ 183
wird aufgehoben.

§ 184 Baubewilligungspflicht
1 Wer eine Baute oder Anlage erstellen, baulich oder in ihrer Nutzung ändern will,
hat dafür eine Baubewilligung einzuholen.
2 Ausgenommen sind Bauten und Anlagen oder Änderungen derselben, für die nach
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge kein Interesse der Öffentlichkeit oder der Nach-
barn besteht, die Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bau- und Nut-
zungsvorschriften vorgängig zu kontrollieren. Dazu zählen insbesondere Reparatur-
und Unterhaltsarbeiten.
3 Der Regierungsrat bestimmt in der Verordnung jene Bauten und Anlagen und jene
Änderungen derselben, die
a. in einem vereinfachten Verfahren nach § 198 bewilligt werden können,
b. in der Regel keiner Baubewilligung bedürfen.

§ 185
wird aufgehoben.



§ 188 Baugesuch, Beilagen
1 Das Baugesuch mit den für eine Prüfung und Beurteilung des Bauvorhabens er-
forderlichen, vom Regierungsrat in der Verordnung angeführten Beilagen ist in der
jeweils notwendigen Anzahl, mindestens aber dreifach beim Gemeinderat oder bei
der von ihm bezeichneten Stelle einzureichen.
2 Es ist von der Bauherrschaft und den Grundeigentümern zu unterzeichnen. Bei
gemeinschaftlichem Eigentum bedarf es der nach Massgabe des Zivilrechts erforder-
lichen Zustimmung durch die Gesamt-, Mit- oder Stockwerkeigentümer.
3 Die Planverfasser müssen qualifizierte Fachleute sein. Der Regierungsrat regelt
das Nähere in der Verordnung, in der auch die Ausnahmen und eine Übergangs-
bestimmung vorzusehen sind.
4 Mit der Einreichung des Baugesuchs nehmen die Grundeigentümer am Baubewil-
ligungsverfahren teil und geben ihr Einverständnis zu Eigentumsbeschränkungen,
die zur Sicherung von Auflagen verfügt werden.

§§ 189 und 190
werden aufgehoben.

§ 191 Baugespann und Profile
1 Projekte für neue Bauten und Anlagen und für bauliche Massnahmen, welche die
äussere Form einer Baute oder Anlage verändern, sind spätestens am Tag der Ein-
reichung des Baugesuchs so auszustecken, dass daraus der gesamte Umfang der
Baute oder Anlage ersichtlich ist; dabei ist die Höhe des Erdgeschossbodens (ober-
kant) zu kennzeichnen.
2 Das Baugespann darf bis zur rechtskräftigen Erledigung des Baubewilligungs- und
eines allfälligen Beschwerdeverfahrens nicht beseitigt werden. Der Gemeinderat oder,
während des Beschwerdeverfahrens, die Beschwerdeinstanz können die vorzeitige
Beseitigung des Baugespanns verfügen, wenn der Stand des Verfahrens es erlaubt.

§ 192 Einleitung des Baubewilligungsverfahrens

Der Gemeinderat oder die von ihm bezeichnete Stelle prüft,
a. ob das ordentliche oder das vereinfachte Baubewilligungsverfahren durchzu-

führen ist,
b. ob das Baugesuch mit den Beilagen den Anforderungen für eine Prüfung und

Beurteilung des Bauvorhabens entspricht und das Baugespann mit den Plänen
übereinstimmt; ist dies nicht der Fall, verlangt der Gemeinderat oder die von
ihm bezeichnete Stelle die Behebung der gerügten Mängel innert gesetzter Frist
mit der Androhung, dass die Baubewilligungsbehörde andernfalls auf das Bau-
gesuch nicht eintreten werde,
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c. ob neben der Baubewilligung in der gleichen Sache weitere Bewilligungen oder
Verfügungen erforderlich sind; trifft dies zu und ist der Gemeinderat nicht Leit-
behörde gemäss § 192a Absatz 2, überweist er oder die von ihm bezeichnete
Stelle die Sache der Leitbehörde zur Erledigung.

§ 192a (neu)
Leitverfahren und Leitbehörde

1 Als Leitverfahren gilt
a. das Verfahren vor dem Regierungsrat, wenn neben der Baubewilligung in der

gleichen Sache ein Entscheid des Regierungsrates erforderlich ist, andernfalls
b. das in Artikel 9 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz und des-

sen Ausführungsbestimmungen für Bauten und Anlagen speziell angeführte
massgebliche Verfahren, unabhängig davon, ob eine Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderlich ist oder nicht,

c. das Baubewilligungsverfahren in den übrigen Fällen.
2 Die im Leitverfahren zuständige Behörde ist die Leitbehörde. Der Regierungsrat
kann in der Verordnung für das Leitverfahren gemäss Absatz 1b andere Leitbehör-
den bestimmen.
3 Ist der Regierungsrat Leitbehörde, erlässt er mit seinem Entscheid zugleich alle
weiteren in der gleichen Sache erforderlichen Bewilligungen und Verfügungen kan-
tonaler Behörden. Dabei handelt als Instruktionsinstanz das in der Verordnung
bezeichnete Departement.
4 Ist im Leitverfahren gemäss Absatz 1b eine kantonale Behörde Leitbehörde, erlässt
diese mit ihrem Entscheid zugleich alle weiteren in der gleichen Sache erforderlichen
Bewilligungen und Verfügungen kantonaler Behörden.
5 Ist das Baubewilligungsverfahren das Leitverfahren, bestimmt der Regierungsrat
in der Verordnung jene kantonale Behörde, welche in einem Entscheid die in der
gleichen Sache erforderlichen Bewilligungen und Verfügungen aller kantonalen
Behörden erlässt.

§ 193 Bekanntmachung und Auflage
1 Entspricht das Baugesuch den formellen Anforderungen, ist es sofort öffentlich
bekannt zu machen und zusammen mit den Beilagen öffentlich aufzulegen. Ist das
Baubewilligungsverfahren mit weiteren Verfahren zu koordinieren, sorgt die Leit-
behörde für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen.
2 Das Baugesuch ist während 20 Tagen öffentlich aufzulegen, sofern das für das Leit-
verfahren massgebende Recht oder das Bundesrecht nichts anderes vorsehen. In der
Bekanntmachung ist auf die Einsprachemöglichkeit während der Auflagefrist hin-
zuweisen.



3 Den Anstössern ist die öffentliche Auflage des Baugesuchs mit eingeschriebenem
Brief und dem Hinweis auf die Einsprachemöglichkeit während der Auflagefrist be-
kannt zu geben. Als Anstösser gelten jene Eigentümer, deren Grundstücke an das
Baugrundstück grenzen und von einer geplanten Baute oder Anlage nicht weiter als
25 m entfernt sind.
4 Den interessierten Amtsstellen und, bei Bauten im Sinn des § 157, der Beratungs-
stelle für behindertengerechtes Bauen ist gleichzeitig Gelegenheit zu geben, zum
Gesuch innert der gesetzten Frist Stellung zu nehmen.

§ 194 Absätze 1 und 3
1 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind mit einem Antrag und
dessen Begründung während der Auflagefrist schriftlich und im Doppel bei der in
der öffentlichen Bekanntmachung und in der Bekanntgabe an die Anstösser ange-
gebenen Behörde einzureichen.
3 Die Einsprachen sind der Bauherrschaft und den Grundeigentümern innert fünf
Tagen nach Ablauf der Einsprachefrist zur Stellungnahme zuzustellen.

§ 195 Prüfung des Baugesuchs
1 Die Baubewilligungsbehörde prüft von Amtes wegen, ob das Bauvorhaben den
öffentlich-rechtlichen Bau- und Nutzungsvorschriften entspricht und ob das Bau-
grundstück erschlossen ist. Ist dies der Fall, ist die Baubewilligung zu erteilen.
Andernfalls ist sie zu verweigern, sofern die Mängel nicht durch Auflagen und
Bedingungen in der Baubewilligung behoben werden können. Vorbehalten bleibt
§ 182 bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen.
2 Ist die Baubewilligung mit weiteren Bewilligungen und Verfügungen zu koordi-
nieren, sorgt die Leitbehörde für widerspruchsfreie Entscheide und die inhaltliche
Abstimmung allfälliger Auflagen und Bedingungen in der Baubewilligung und in
den übrigen Entscheiden.

§ 196 Entscheid und Eröffnung
1 Der Gemeinderat entscheidet nach Ablauf der Einsprachefrist ohne Verzug über
das Baugesuch und die öffentlich-rechtlichen Einsprachen, sobald die Stellungnah-
men der interessierten Amtsstellen vorliegen oder die dafür gesetzte Frist unbenützt
verstrichen ist. Dasselbe gilt für die kantonale Behörde, welche in einem Entscheid
die erforderlichen Bewilligungen und Verfügungen aller kantonaler Stellen erlässt,
die mit der Baubewilligung zu koordinieren sind.
2 Soweit der Gemeinderat in den gesetzlich vorgesehenen Fällen Ausnahmen von
den Vorschriften dieses Gesetzes bewilligen will, hat er sie in der Baubewilligung
einschliesslich Auflagen und Bedingungen ausdrücklich festzuhalten. Er hat darzu-
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legen, dass die Ausnahmen keine öffentlichen Interessen verletzen, unter angemes-
sener Abwägung der beteiligten privaten Interessen gestattet werden können und
auch allfällige besondere gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sind.
3 Der Gemeinderat eröffnet der Bauherrschaft, den Grundeigentümern und den
Einsprechern den Entscheid über das Baugesuch und die Einsprachen schriftlich
durch Zustellung des Entscheids. Sind neben der Baubewilligung weitere Bewil-
ligungen und Verfügungen in der gleichen Sache erforderlich, eröffnet die Leit-
behörde alle Entscheide nach Möglichkeit gemeinsam und gleichzeitig.
4 Zusammen mit den Entscheiden ist der Bauherrschaft ein Satz der mit dem
Genehmigungsvermerk versehenen Pläne zu übermitteln.

§§ 196a–196d
werden aufgehoben.

§ 197
wird aufgehoben.

§ 198 Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren

Für die vom Regierungsrat in der Verordnung bezeichneten Bauten, Anlagen und
Änderungen derselben, über die in einem vereinfachten Baubewilligungsverfahren
entschieden werden kann, gilt abweichend von den Bestimmungen in den §§ 188 ff.,
dass
a. dem Baugesuch nur ein Situationsplan und die weiteren jeweils noch erforder-

lichen Unterlagen beizulegen sind,
b. das Bauprojekt nicht auszustecken ist,
c. das Baugesuch weder öffentlich bekannt zu machen noch öffentlich aufzulegen

ist,
d. das Baugesuch den Anstössern gemäss § 193 Absatz 3 und weiteren betroffenen

Grundeigentümern, die dem Bauvorhaben nicht durch Unterschrift zugestimmt
haben, mit dem Hinweis bekannt zu geben ist, dass sie innert zehn Tagen Ein-
sprache erheben können,

e. der Gemeinderat oder die von ihm in einem veröffentlichten Beschluss bezeich-
nete Stelle über das Baugesuch und die öffentlich-rechtlichen Einsprachen ent-
scheidet.

§ 198a Behandlungsfristen

Der Regierungsrat legt in der Verordnung für alle Verfahren zur Errichtung, Ände-
rung oder Zweckänderung von Bauten und Anlagen Fristen und deren Wirkungen
fest.



§ 199
wird aufgehoben.

§ 206 Rechtsmittel
1 Alle in Anwendung des Bundesgesetzes über die Raumplanung und dieses Geset-
zes erlassenen Entscheide und Beschlüsse können innert 20 Tagen mit Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden, soweit dieses
Gesetz nichts anderes bestimmt.
2 Sind neben der Baubewilligung in der gleichen Sache weitere Entscheide oder
Beschlüsse erforderlich und werden diese gemeinsam und gleichzeitig eröffnet, sind
alle Entscheide und Beschlüsse in jedem Fall und ausschliesslich mit Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde beim Verwaltungsgericht anfechtbar.

§ 207 Einsprache- und Beschwerdebefugnis
1 Zur Erhebung von Einsprachen und Beschwerden nach diesem Gesetz sind befugt:
a. Personen, die an der Abweisung eines Gesuches oder an der Änderung oder

Aufhebung eines angefochtenen Entscheids, Beschlusses oder Entwurfs ein
schutzwürdiges Interesse haben,

b. Behörden und Dienststellen gegen Entscheide und Beschlüsse von Gemeinden
und Dienststellen, sofern das Gesuch, der Entscheid, der Beschluss oder der
Entwurf ein Sachgebiet betrifft, das nach den organisationsrechtlichen Bestim-
mungen für die kantonale Verwaltung zu ihrem Aufgabenbereich gehört,

c. die nach dem Bundesrecht im Bereich des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes
beschwerdeberechtigten Organisationen sowie ihre im Kanton Luzern tätigen
Sektionen in den dort vorgesehenen Fällen,

d. andere Organisationen im Bereich des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes,
die sich statutengemäss seit fünf Jahren dem Umwelt-, Natur- und Heimatschutz
im Kanton Luzern widmen, im Rahmen ihres statutarischen Zwecks, soweit die
Interessen des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes berührt werden,

e. die Beratungsstelle für behindertengerechtes Bauen bei Bauten im Sinn des
§ 157,

f. Gemeinden, die von einem Einkaufs- oder Fachmarktzentrum gemäss § 169
Absatz 1 in ihren schutzwürdigen Interessen betroffen sind,

g. andere Personen, Behörden und Organisationen, welche die Rechtsordnung
dazu ermächtigt.

2 Wird vor dem Erlass eines Entscheids oder Beschlusses, der in Anwendung des
Bundesgesetzes über die Raumplanung und dieses Gesetzes ergeht, ein Einsprache-
verfahren durchgeführt, kann nur Beschwerde erheben,
a. wer sich am Einspracheverfahren als Partei beteiligt hat oder
b. wer durch den Entscheid oder Beschluss nachträglich in seinen schutzwürdigen

Interessen betroffen ist.
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§ 210 Absatz 3
3 Baueinstellungsverfügungen sind vorläufig vollstreckbar, andere Verfügungen erst
nach unbenütztem Ablauf der Beschwerdefrist oder gegebenenfalls nach rechts-
kräftiger Erledigung der Beschwerde.

§ 212 Kosten
1 Kanton und Gemeinden erheben für die Erfüllung ihrer planungs- und baurecht-
lichen Aufgaben Gebühren. Sie können insbesondere auch in den Fällen, in denen
diese nicht durch Entscheid zu erledigen sind, Gebühren verlangen.
2 Wer als Einsprecher im Baubewilligungs- oder Gestaltungsplanverfahren unter-
liegt oder auf wessen Einsprache nicht eingetreten wird, trägt die dadurch verursach-
ten amtlichen Kosten. Bei leichtfertigen oder trölerischen Einsprachen gilt dies auch
für die weiteren Verfahrenskosten.
3 Der Regierungsrat regelt nach den Grundsätzen der Gebührenbemessung in den
§§ 7–11 des Gebührengesetzes 9 mit Verordnung unter anderem
a. die Gebühren für Vorabklärungen, Stellungnahmen und Auskünfte in Bau- und

Planungssachen,
b. die Gebühren für weitere, nicht durch Entscheid abzuschliessende Aufgaben im

Bereich der Verfahrenskoordination und des Projektmanagements,
c. die Begrenzung der Kosten gemäss Absatz 2 und weitere Fälle der Kostenfreiheit

oder -reduktion.
Die Gebühren gemäss den Unterabsätzen a und b hat zu bezahlen, wer die entspre-
chenden Handlungen veranlasst.
4 Die Gemeinden erlassen für die Bemessung der Gebühren, die für die Erfüllung
ihrer planungs- und baurechtlichen Aufgaben zu erheben sind, eine Gebühren-
ordnung.

§ 213 Absatz 1
1 Vorsätzliche oder fahrlässige Widerhandlungen gegen die §§ 113, 122 Absätze 1–3,
124, 125 Absatz 1, 126 Absätze 1–3, 127, 129 Absätze 1 und 3, 136 Absatz 2, 142 Ab-
satz 2 Sätze 2 und 3, 149, 152 Absatz 1, 153 Absatz 2, 154 Absätze 2 und 3, 158 Ab-
sätze 1 und 2, 174 Absätze 1 und 2, 184 Absatz 1, 187 Absatz 1, 200 Absatz 1 Satz 1,
202 Absatz 1 und 203 Absätze 1, 2 und 4 dieses Gesetzes werden mit Busse bis
20 000 Franken bestraft.

9 SRL Nr. 680



II.

a. Das Strassengesetz vom 21. März 199510 wird wie folgt geändert:

§ 18 Fachkommission

Der Regierungsrat wählt eine Fachkommission im Sinn von § 4 des Planungs- und
Baugesetzes11.

§ 49 Kommunaler Erschliessungsrichtplan

Der kommunale Erschliessungsrichtplan gemäss § 40 des Planungs- und Baugesetzes
enthält die bestehenden und die geplanten Gemeindestrassen.

b. Das Weggesetz vom 23. Oktober 199012 wird wie folgt geändert:

§ 1 Kommunaler Erschliessungsrichtplan

Der kommunale Erschliessungsrichtplan gemäss § 40 des Planungs- und Baugesetzes
enthält das Fusswegnetz mit den bestehenden und den geplanten Fusswegen.

§§ 3 und 4
werden aufgehoben.

c. Das Gesetz über den öffentlichen Verkehr und den schienengebundenen Güter-
verkehr vom 21. Mai 199613 wird wie folgt geändert:

§ 4 Fachkommission

Der Regierungsrat wählt eine Fachkommission im Sinn von § 4 des Planungs- und
Baugesetzes.
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III.

Die Gesetzesänderung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen
Referendum14.

Luzern, 8. Mai 2001

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident: Hans Walthert
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler

14 Die Referendumsfrist lief am 11. Juli 2001 unbenützt ab (K 2001 1870).


